
 

 

 

S a t z u n g 
über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 

(Entschädigungssatzung) 
des Amtes Eggebek 

 
 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) in Verbindung mit §§ 4 
und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der Landesverordnung über die 
Entschädigung  in kommunalen Ehrenämtern (EntschVO), des § 32  und § 42 des Gesetzes 
über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (BrSchG), der Landesver-
ordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer 
Stellvertretungen (EntschVofF) sowie der Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern 
der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (EntschRichtl-fF)  in den jeweils gel-
tenden Fassungen wird nach Beschlussfassung des Amtsausschusses des Amtes Eggebek 
vom 19.03.2026 folgende Entschädigungssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Amtsvorsteherin/Amtsvorsteher 

 
(1) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher erhält nach Maßgabe der EntschVO ei-

ne monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 394,00 €. 

(2) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher erhält eine pauschalierte Erstattung für 
die dienstliche Benutzung des privateigenen Kraftfahrzeuges zur Abgeltung der Kilo-
meterentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz (BRKG) eine monatliche 
Pauschale in Höhe von 60,00 € anstelle einer Entschädigung nach § 8 dieser Sat-
zung. Für Zeiten der Verhinderung, die über einen Monat hinausgehen, wird die Pau-
schale anteilig gekürzt.  

(3) Der Stellvertreterin oder dem Stellvertreter der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorste-
hers wird nach Maßgabe der EntschVO bei Verhinderung der Amtsvorsteherin oder 
des Amtsvorstehers für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine an-
lassbezogene Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Ver-
tretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die 
Amtsvorsteherin oder der Amtsvorstehers vertreten wird, 9,53 € . 
Darüber hinaus wird als pauschalierte Erstattung für die dienstliche Benutzung des 
privateigenen Kraftfahrzeuges zur Abgeltung der Kilometerentschädigung nach dem 
BRKG eine auf die Dauer der Vertretung berechnete anteilige monatlichen Pauschale 
in Höhe von 60,00 € anstelle einer Entschädigung nach § 8 dieser Satzung, für den 
über einen Monat hinausgehenden Zeitraum der Vertretung gewährt. 
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§ 2 
Stellvertretende der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors 

 
(1) Der 1. Stellvertreterin oder dem 1. Stellvertreter der Amtsdirektorin oder des Amtsdirek-
tors wird nach Maßgabe der EntschVO eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 200,00 € gewährt. Mit dieser Pauschale ist auch die besondere Tätigkeit als Vertretung 
bei Verhinderung der Amtsdirektorin oder des Amtsdirektors abgedeckt.  
 
(2) Der 2. Stellvertreterin oder dem 2. Stellvertreter der Amtsdirektorin oder des Amtsdirek-
tors wird nach Maßgabe der EntschVO eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 200,00 € gezahlt. 
 

§ 3 
Ausschussmitglieder 

 
(1) Die Mitglieder des Amtsausschusses oder im Verhinderungsfall deren Vertreterinnen o-
der Vertreter erhalten nach Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen des 
Amtsausschusses, der Ausschüsse des Amtes sowie an sonstigen durch Beschlussfassung 
des Amtsausschusses eingerichteter Arbeitskreise, denen sie angehören ein Sitzungsgeld in 
Höhe von 25,00 €.  

(2) Die nicht dem Amtsausschuss angehörenden Mitglieder der Ausschüsse des Amtes Eg-
gebek erhalten nach Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüs-
se in die sie gewählt sind, sowie an sonstigen durch Beschlussfassung des Amtsausschus-
ses eingerichteter Arbeitskreise denen sie angehören, ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €. 

(3) Die Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt einmal jährlich. 

 
§ 4 

Ausschussvorsitzende 
 
(1) Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende, mit Ausnahme der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Amtsausschusses und der Vorsitzenden oder des 
Vorsitzenden des Hauptausschusses, erhalten für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung 
ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €. Die Sitzungsgelder werden einmal jähr-
lich ausgezahlt. 

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Hauptausschusses erhält nach Maßgabe der 
EntschVO eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 200,00 €.  

 
§ 5 

Entgangener Arbeitsverdienst 
 

Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern 
und stellvertretenden Mitgliedern des Amtsausschusses oder der Ausschüsse des Amtes 
sowie im Verhinderungsfall deren Vertretenden ist auf Antrag der entgangene Arbeitsver-
dienst zu ersetzen, auch wenn Aufwandsentschädigung oder Sitzungsgeld gewährt wird.  
Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallene Arbeitgeberanteil zur Sozial-
versicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten 
an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen 
selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die eh-
renamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall 
auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der 
Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt 
wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 25,00 €. 
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5a 

Amtsarchivführung 
 
Die vom Amtsausschuss für die ehrenamtliche Führung des Archivs des Amtes Eggebek be-
auftragte und eingesetzte Personen erhalten je eine monatliche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 150,00 €.  

 
§ 6 

Haushaltsbetreuung 
 
Personen nach § 5 Satz 1, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen führen und 
nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch das Eh-
renamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während der 
regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 
eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 15,00 €. Auf Antrag sind 
statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für ei-
ne Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 
 

§ 7 
Kinderbetreuung 

 
Ehrenbeamtinnen und -beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern 
und stellvertretenden Mitgliedern des Amtsausschusses oder der Ausschüsse des Amtes 
werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehren-
amtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, 
die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Familienangehöri-
ger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst 
aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 5 oder eine Entschä-
digung nach § 6 gewährt wird. 

 
§ 8 

Reisekostenvergütung 
 
Personen nach § 5 Satz 1 ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den für die Beam-
tinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu gewähren. Fahrkosten für die 
Fahrten zum Sitzungsort und zurück, höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der 
Hauptwohnung zum Sitzungsort und zurück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung pri-
vateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des  
§ 5 Abs. 2 BRKG. Reisekosten sind spätestens 6 Monate nach Beendigung der Dienstreise 
zu beantragen. 
 
 § 9 

Feuerwehr 
 
(1) Die Amtswehrführerin oder der Amtswehrführer und ihre oder seine Stellvertreterin oder 
ihr oder sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der EntschVOfF folgende Aufwandsent-
schädigung monatlich im Voraus: 

a) Amtswehrführerin/ Amtswehrführer    85 % des Höchstsatzes  
           

b) Stellv. Wehrführerin/ Wehrführer     75 % des Satzes zu a) 
 
 

(2) Die Amtswehrführerin oder der Amtswehrführer erhält gem. § 3 Abs. 2 und 3 EntschVOfF 
eine monatliche Reinigungspauschale. 
Die Stellvertretung der Amtswehrführung erhält 50 % der monatlichen Reinigungspauschale 
nach § 3 Abs. 2 und 3 EntschVOfF.  
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(3) Das sonstige feuerwehrtechnische Funktionspersonal erhält nach Maßgabe der Entsch-
Richtl-fF eine folgende monatliche Auslagenpauschale: 
 

a) Fachwartin/Fachwart Brandschutzerziehung und -aufklärung 24,00 € 
b) Fachwartin/Fachwart Atemschutz     24,00 € 
c) Fachwartin/Fachwart Funk      24,00 € 
d) Ausbilderin/Ausbilder       24,00 € 

 
(4) Eine Entschädigung im Vertretungsfall gem. § 2 Abs. 5 der EntschVOfF wird nicht ge-
währt. 

 
 

§ 10 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte erhält nach Maßgabe der EntschVO eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 314,00 €. Sie erhält darüber hinaus nach Maßgabe der 
EntschVO für die Teilnahme an Sitzungen des Amtsausschusses und seiner Ausschüsse ein 
Sitzungsgeld in Höhe von 23,00 €, soweit sie nicht zeitgleich Mitglied des Amtsausschusses 
oder eines seiner Ausschüsse ist. Eine Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Gemeindevertretung und deren Ausschüsse erfolgt auf Grundlage der gemeindlichen Sat-
zungen.  

(2) Der Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten wird nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung bei Verhinderung der Gleichstellungsbeauftragten für ihre besondere Tä-
tigkeit als Vertreterin eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von 
der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an 
dem die Gleichstellungsbeauftragte vertreten wird, anteilmäßig 75% der monatlichen Auf-
wandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten. Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten im Falle 
der Verhinderung der Gleichstellungsbeauftragten für ihre Stellvertreterin entsprechend. 

(3) Die Auszahlung der Sitzungsgelder erfolgt einmal jährlich.  
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.04.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 28.02.2020 
sowie der 1. Nachtrag vom 12.01.2021 und der 2. Nachtrag vom 13.12.2022 außer Kraft. 
 
 
 
Eggebek, den 20.03.2026 
 
Gez. Normen Strauß 

Amtssiegel 

 
Normen Strauß 
-Amtsdirektor- 
 
 


